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schmerzen leidet, ist natürlich  durch die 
panikstörung überhaupt nicht in der 
freien Willensbildung hinsichtlich des 
suizids eingeschränkt. psychische er-
krankungen gibt es in ganz vielen unter-
schiedlichen ausprägungsformen, und 
nur vom einen automatisch auf das an-
dere zu schließen ist nicht statthaft. 

In beiden Entwürfen wird die „ergeb-
nisoffene Beratung“ gefordert. Ist das 
aus Ihrer Sicht richtig?
es ist eher eine ethisch-juristische fra-
gestellung als eine medizinische, wie 
man das ausgestalten sollte. Meine per-
sönliche Meinung lautet aber: ich finde 
es nicht richtig. ich denke, dass man in 
der Beratung einen gewissen anstoß 
zum leben hin bieten und argumente 
liefern sollte, wie man das leben viel-
leicht wieder besser gestalten kann, da-
mit die suizidalität vorbeigeht. ich den-
ke, für den patienten spielt es eine 
wichtige rolle, dass gerade der behan-
delnde arzt ein unverbrüchlicher Ga-
rant fürs leben ist. die Beratungsstellen 
nehmen aber eine andere rolle ein, da 
sie neutral und außerhalb des medizini-
schen systems angegliedert sein sollen.

Haben Sie Sorge, dass sich durch eine 
liberale Sterbehilferegelung das Ver-
hältnis der Gesellschaft zum Lebens-
ende in Richtung Pragmatismus ver-
ändern könnte? 
ich sehe dieses risiko schon. durch den 
assistierten suizid verschiebt sich das 
framing. suizid wird als immer gangba-
rerer Weg am lebensende dargestellt. 
Generell rückt man das phänomen sui-
zidalität viel stärker in den Bereich des 
normalen, eben auch im Kontext von 
psychischen erkrankungen. 

Befürchten Sie ein Zurückfahren von 
palliativen Angeboten, wenn sich der 
assistierte Suizid etabliert? 
ich weiß nicht, ob die angebote zurück-
gefahren werden, aber die Gewichtung 
der handlungsoptionen verschiebt sich. 
Wenn sich die option suizidhilfe  plötz-
lich als gewichtig auftut, können die op-
tionen von guter schmerztherapie und 
würdigem altern in den hintergrund 
treten. indirekt hat das zur folge, dass 
diese im prinzip auf ein gutes leben ab-
zielenden angebote vielleicht nicht nur 
weniger nachgefragt, sondern auch sel-
tener vorhanden sind, weil sie natürlich 
auch mehr Geld kosten und mehr enga-
gement der Gesellschaft erfordern.

 Trotzdem führt die mehrheitlich 
skeptische Haltung der Ärzteschaft 
mit dazu, dass sich Menschen an 
Sterbehilfeorganisationen wenden. 
Was denken Sie über die?
 aktuell und dann, wenn ein Gesetz kei-
ne wirklich ernsthafte prüfung des 
freien Willens vorsieht, sehe ich diese 
organisationen sehr skeptisch, weil sie 
die Betroffenen ja regelrecht gegen das 
leben beraten. Wenn eine gesetzliche 
regelung eine richterliche Kontrolle im 
einzelfall vorsieht, könnte diese Gefahr 
deutlich gemindert werden. ich glaube, 
aus dem leben zu scheiden ist die viel-
leicht intimste tat eines Menschen. dass 
man sich dabei in die hände einer ano-
nymen organisation begeben muss, die 
ihr Geld damit verdient, anderen dabei 
zu helfen, sich umzubringen – mich gru-
selt es bei dieser Vorstellung.

Wenn Sie Bundestagsabgeordneter 
wären: Für welchen Entwurf würden 
Sie sich entscheiden?
für den  castellucci-entwurf. ich glaube, 
das ist ein guter Kompromiss zwischen 
der Wahrung der autonomie und dem 
Zugang zu assistiertem suizid, wo er 
denn benötigt wird, aber auch der Wah-
rung der schutzbedürfnisse von vulne-
rablen Gruppen. der andere entwurf 
bringt deutlich mehr risiken mit sich, vor 
allem für psychisch erkrankte Menschen, 
bei denen suizidalität symptom der er-
krankung sein kann – aber nicht entschei-
dend mehr freiheiten.

Herr Reif, welche Erfahrung haben 
Sie mit assistiertem Suizid?
es kommt vor, dass auch im psychiatri-
schen Kontext patienten darum bitten, 
dass ihnen der suizid ermöglicht wird 
oder dass sie gar umgebracht werden 
wollen. das ist mit ausreichend fach-
wissen aber relativ schnell als symptom 
der psychischen erkrankung einzuschät-
zen. immer mal wieder sehe ich bei-
spielsweise patienten vor allem mit einer 
depression, die sich im Vorfeld der psy-
chiatrischen Behandlung über assistier-
ten suizid informiert haben oder Mit-
glied in einem der sterbehilfevereine 
geworden sind. für jemanden mit fach-
wissen ist eigentlich klar, dass der sui-
zidwunsch hier durch die psychische er-
krankung verursacht wurde; ohne 
fachärztliche Beurteilung scheint das 
aber nicht aufgefallen zu sein.

Sie befürchten, dass psychisch Kran-
ke, die in einer besonders  schweren 
Phase ihrer Erkrankung zu keinem 
autonom gebildeten, freien Willen fä-
hig sind, durch den liberaleren Ent-
wurf nicht ausreichend geschützt 
sind. Was kritisieren Sie konkret?
 Zwei dinge. Zum einen, dass es nur eine 
einzige untersuchung der freien Wil-
lensbildung gibt und dass somit die 
dauerhaftigkeit des entschlusses nicht 
ausreichend geprüft wird. Gerade im 
Kontext psychischer erkrankungen 
f luktuieren die suizidgedanken manch-
mal ganz erheblich. Vor allem aber kriti-
siere ich, dass keinerlei Qualifikation für 
die Überprüfung der freien Willensbil-
dung gefordert wird. diese Überprü-
fung ist aber alles andere als trivial; hier-
für braucht es fachwissen und 
erfahrung. es ist doch absurd, dass es 
spezielle Qualifikation braucht, um zu 
überprüfen, ob jemand nach führer-
scheinentzug wieder auto fahren darf, 
aber die prüfung der freien Willensbil-
dung soll jeder machen können dürfen, 
ob er erfahrung mit psychischen er-
krankungen hat oder nicht. dies birgt 
ein hohes und gefährliches risiko, dass 
eine psychische erkrankung übersehen 
wird, die zum suizidwunsch führt – die 
aber gleichzeitig gut behandelbar ist.

Sind  psychisch Kranke keinesfalls zu 
einem  freien Willen fähig? 
doch. die psychische erkrankung an 
sich ist nicht per se mit der aufhebung 
des freien Willens einhergehend. Man 
muss schon den Kausalzusammenhang 
treffen: ist der patient aufgrund der psy-
chischen erkrankung tatsächlich nicht 
mehr zu einer freien Willensbildung 
hinsichtlich der suizidalität in der lage? 
Genau diese feinheiten kann man aber 
eben nur dann auch erkennen, wenn 
man tatsächlich erfahrung in  diesem 
feld hat. um ein plastisches Beispiel zu 
geben: ein patient mit einer panikstö-
rung, der gleichzeitig an einer schweren, 
unheilbaren Krebserkrankung mit 

andreas reif, psychiater

„Der Arzt ist ein 
garant fürs leben“

sich. so viel zum thema nächstenliebe 
und toleranz.

Sie sind auch Palliativmediziner. Kol-
legen von Ihnen berichten, dass viele 
Menschen, die einen Sterbewunsch 
geäußert haben, ihr Leben weiterfüh-
ren wollen, wenn ihnen die Schmer-
zen genommen sind. 
die palliativversorgung muss sicher aus-
gebaut werden, keine frage. aber sie ist 
nicht immer die beste, alleinige lösung. 
Wenn ich auf die liste meiner Krebspa-
tienten schaue, befand sich die hälfte in 
der palliativversorgung. Bei einem teil 
der Krebspatienten mit starken schmer-
zen kriegt man diese nur sehr schwer in 
den Griff. ein Mann mit harnblasen-
krebs sagte, er könne höhere dosen sei-
nes opiats nehmen, aber er sei dann so 
benebelt, dass er gar nichts anderes 
mehr machen könne: nicht fernsehen, 
nicht seine geliebten sudokus, nichts. 
das war für ihn nicht die sinngebende 
lebensqualität, die er sich von der pal-
liativmedizin erhoffte.

Haben Sie Sorge, dass sich durch eine 
liberale Sterbehilferegelung das Ver-
hältnis der Gesellschaft zum Lebens-
ende in Richtung Pragmatismus ver-
ändern könnte? 
nein, ich erlebe das nicht. das argu-
ment, dass Menschen in den tod ge-
drängt werden könnten, um Kosten zu 
sparen, ist vorgeschoben, um die suizid-
hilfe einzuschränken. alle assistierten 
suizide werden auch von der Kripo und 
einem staatsanwalt kontrolliert.

Sie arbeiten  mit Sterbehilfeorganisa-
tionen zusammen. Können Sie die 
Kritik an ihnen nachvollziehen? 
Keiner der Kritiker hat sich dazu be-
quemt, an einer sterbebegleitung mit 
einer organisation teilzunehmen, um 
den ablauf kennenzulernen. die ganze 
Vorauswahl von suizidwilligen patienten 
läuft meiner erkenntnis nach gut und 
juristisch korrekt. fragwürdige fälle 
müssen ein psychiatrisches Gutachten 
zur freiverantwortlichkeit einreichen. 
dGhs und dignitas nehmen zudem 
rücksicht auf die finanziellen Möglich-
keiten der patienten. 

Wenn Sie Bundestagsabgeordneter 
wären: Für welchen Entwurf würden 
Sie sich entscheiden?
 der liberalere entwurf von helling-
plahr und Künast hat zwar auch seine 
schwächen, kommt der selbstverant-
wortlichkeit des Menschen aber we-
sentlich näher. der restriktivere ent-
wurf  verunmöglicht praktisch den 
assistierten suizid, da müssen patienten 
schmerzen, alter und leid weiter bis 
zum lebensende aushalten.   

Herr Oblinger, welche Erfahrung ha-
ben Sie mit assistiertem Suizid? 
seit Juni 2020 habe ich über 90 freitod-
begleitungen gemacht. an erster stelle 
handelt es sich um krebskranke patien-
ten im fortgeschrittenen stadium oder 
endstadium der Krankheit, denen das 
leben wegen schmerzen, wegen atem-
not und aus anderen Gründen so un-
erträglich geworden ist, dass sie es been-
den wollen. die zweithäufigste Gruppe 
sind neurologische Krankheiten, für die 
oft keine therapiemöglichkeit existiert, 
als zum Beispiel – eine aufsteigende 
lähmung, die dazu führt, dass die pa-
tienten bei völlig klarem Verstand lang-
sam ersticken. eine weitere Gruppe sind 
alte leute, die lebenssatt oder multi-
morbid sind, gelegentlich auch lang ver-
heiratete ehepaare.

Waren Sie schon einmal mit dem Sui-
zidwunsch eines psychisch Erkrank-
ten konfrontiert? 
psychisch erkrankte werden meistens 
schon im Vorfeld von den sterbehilfeor-
ganisationen an einen psychiater zum 
Gutachten verwiesen, die bekomme ich 
nicht vorgestellt. Bei den Krebspatien-
ten kommt es durchaus vor, dass sie ger-
ne noch länger gelebt hätten, die Krank-
heit ihnen aber keine chance lässt. sie 
sind gelegentlich deprimiert –  nicht de-
pressiv. psychiater behaupten immer, die 
suizidwilligen seien alle bloß depressiv 
und müssten nur  behandelt werden, 
dann wollten sie nicht mehr sterben. ich 
meine, dass wir sehr unterschiedliche 
patienten haben. Meine patienten sind 
charaktere, die sich im leben immer 
auf die hinterfüße gestellt und gesagt 
haben, ich entscheide für mich, ich weiß, 
was für mich gut ist, ich übernehme die 
Verantwortung für mein handeln. diese 
Menschen sind in ihrem leben nie mit 
der psychiatrie in Berührung gekom-
men. dass man bei den psychisch Kran-
ken versucht, ihre Krankheit zu thera-
pieren, erscheint ja sinnvoll. aber das ist 
eine andere Kohorte. Meine patienten 
sind selbstbestimmt und entschieden.

Warum begleiten Sie Menschen an 
ihrem Lebensende?
das hat vor allem mit freiheit, selbstbe-
stimmung und mit Würde zu tun – Be-
griffe, die zwar immer wieder genannt 
werden, in der politischen realität aber 
meist keine ernsthafte rolle spielen.

In beiden Entwürfen wird die „ergeb-
nisoffene Beratung“ gefordert. Ist das 
aus Ihrer Sicht richtig?
Meines erachtens nicht. Bei allen frei-
todbegleitungen, die ich gemacht habe, 
finden Vorgespräche statt, in denen Mo-
tivation und alternativen zur sprache 
kommen. die leute, die ich begleitet 
habe, haben sich das alles sehr lange und 
gründlich überlegt. da muss ich nur 
noch fragen, warum sie nicht ein hospiz 
oder palliativversorgung in anspruch 
nehmen wollen. Wieso soll sich jemand, 
der sich schon alles gründlich überlegt 
hat, noch einmal rechtfertigen müssen, 
sein innenleben ausbreiten? Beim cas-
tellucci-entwurf muss er sogar zweimal 
zum psychiater. das ist – gewollt und 
abschreckend –  erniedrigend!

Dieser Entwurf sieht vor, dass die Be-
treiber von Alters- und Pf legeheimen 
die Suizidhilfe in ihren Einrichtungen 
verbieten können. Welche Alternati-
ve hätten solche Sterbewillige?
für alte, pf legebedürftige leute wäre 
der begleitete suizid dann nicht mehr 
umsetzbar. Wie sollen sie die psychiat-
rischen Gutachten überhaupt bekom-
men? sie müssten zwei psychiater fin-
den, die ins pf legeheim fahren. das ist 
sehr teuer, und zum anderen finden sie 
diese psychiater gar nicht. hier in 
deutschland gibt es vereinzelt heime, 
die suizid erlauben, ich selbst kenne 
zwei heime, die offen damit umgehen. 
aber alle christlichen heime sperren 

wolfgang oblinger, internist

„Das hat vor allem 
mit Freiheit zu tun“ 

Wie wird die suizidhilfe künftig 
geregelt? nächste Woche 

hat der Bundestag die Wahl 
zwischen einem liberaleren und 
einem restriktiveren entwurf. 

Eva Schläfer hat zwei Ärzte 
gefragt, für welchen sie stimmen 

würden.

am 6. Juli stimmt der Bundes-
tag über die künftige regelung 
zum assistierten suizid ab. 
2020 hatte das Bundesverfas-
sungsgericht den  paragraphen 
217 stGB, der die suizidhilfe 
nur in ausnahmefällen erlaub-
te, für verfassungswidrig er-
klärt und betont, dass das 
recht auf ein selbstbestimmtes 
leben auch das auf ein selbst-
bestimmtes lebensende ein-
schließt, für das sterbewilligen 
unterstützung angeboten wer-
den muss. 

nun stehen zwei entwürfe 
zur abstimmung über frak-
tionsgrenzen bereit. der  libe-
ralere, von Katrin helling-
plahr (fdp) und renate 
Künast (Grüne), sieht vor, dass 
zwischen der Beratung in einer 
Beratungsstelle und dem Ver-
schreiben eines tödlichen Me-
dikaments durch einen arzt 
maximal zwölf und mindestens 

drei Wochen liegen müssen. 
sterbehilfeorganisationen wer-
den  akzeptiert. 

der restriktivere entwurf,  
von lars castellucci (spd), 
behandelt den assistierten sui-
zid  erneut strafrechtlich, um 
die geschäftsmäßige tätigkeit 
durch sterbehilfeorganisatio-
nen einzuschränken. erlaubt 
ist er nur unter der Bedingung, 
dass zwei Gutachten durch 
psychiater oder psychothera-
peuten eingeholt werden sowie 
ein diesen terminen zwischen-
gelagertes Beratungsgespräch 
stattfindet. sonderregelungen 
für härtefälle sehen beide ent-
würfe vor. efer.

■ die beiden gesetzentwürfe

Die Kolumne von Dr. Thomas Aßmann lesen 
Sie hier in 14 Tagen wieder. 

der landarzt


